
375 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des NationalratesXII.GP. 

22. 4.' 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1971, 
mit dem das Schulorganisationsgesetz neuer
lich geändert wird (4., Schul organisations-

gesetz-Novelle) . 

Der Nationalrat bat heschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BOB!. Nr. 242/' 
1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI.· 
Nr. 243/1965, Nr. 173/1966 und Nr. 289/1969, 
wird geändert wie folgt: ' 

1. Dem § 3 Albs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 
"Schüler und Eltern sind über die A\lfgaben und 
Voraussetzungen der verschiedenen Schularten ' 
zu il1!formierenund inslbesondere in' der 4. und 
8. Schulstufe sowie vor dem Abschluß einer 
Schiilart Ülber den nach den Interessen und Lei
stungen des Schülers empfehlenswerten weiteren 

, Bildungsweg zu beraten."-

, , 2. § 40 hat zu lauten,: 

§ 40. Aufnahmsvoraus's,etzungen 

(1) Die Aufn3!hme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt - soweit im § 37 für die 
Sonderformen nicht anders ibestimmt ist - den 
erfolgreichen.A!bschluß der 4. Schulstufe der 
Volksschule und die Feststellung der Eignung zum 
Besuch des Ersten Klassenzuges der Hauptschule 
im Sinne des§17 voraus. , 

(2) Schüler des Ersten Klasserrzuges der Haupt-

" ". :. -

die erfolgreiche AlblegUl.;ig einer Aufnaihmsprüfung 
voraus." . 

3. Im § 131 b hat 

a) in den Abs.l, bis 4 ]ew:eilsan' die Stelle 
der Wendung ',,1971/72" die Weüdung 
,,1976/77" zu treten; 

b) im Albs. 1 und im Albs. 2 fit. ~ jeweii~ ~n 
die Stelle der Wendung ,,1974/75" die Wen-
dung ,,1979/80" zu tretel1!; ,," ' 

e) im Albs. 2 lit..b, im Albs. 3 und im Albs. 4 
, jeweils an die Stelle der Wendung ,,1975/76" 

die Wendung ,,1980/81"zu treten; 

Artikel 11 

SCHULVERSUCHE zuR. SCHULREFORM' 
. - . -

§ 1. Dur e hf'ü h.r u n g v; on S ~h u I v e r-' 
s u eh e n, 

Zur Erprobung neuer, schulorganisatorischer 
Formen sind Schulversuche im S'inrteder folgen
den Bestimmungen' durchzuführen. 

§ 2. Vor s c h ulk la 5S e n 

Vorschulklassen ilaben der Förderung der Er~ 
fangung der Schulreife durch Schulpflichtige i'u 
dienen, die gemäß § 14 des Schufpflichtgesetzes, 
BGBL Nr. 24111962, vom Schulbesuchzuruck-
gestellt werden. . , 

§ 3. G run d s e h ~ I e 

. schule, deren Jaihreszeugnis einen guten Gesamt" 
erfolg im Sinne der Vorschriften ülber das Klassi-' 
fizieren nachweist und die auch den: freindsprach~ , 
lichen Unterricht mit Erfolg besucht hahen, kön- (1) In der dritten und vierten schlilstl)fe der 
nen zu Beginn des unmittelbar folgenden Schul- Grundschule ist die Zusammeriifassung von Schü
jahres in die nächstJhöhere Klasse einer allge- lern in ein(Zelnen Unterrichtsgegenständen nach 
meinbildenden höheren Schule, an der dieselbe, ihrer Leistung in Leistungsgruppen inneI1hal'b der 
Fremdsprache gelehrt wird, ülbertreten. ' Klasse oder von Schülern mehrerer Parallelklassen 

(3) Die Aufnahme von Schülern, deren Eig- zu erproben. 
nl)ng nicht im Sinne des A'bs. 1 festgestellt wor- (2) In der dritten und vierten Schulstufe ,der 
den ist' oder die einen guten Gesamterfolg im I Grundschule ist der Unterricht in' einer lebenden 
Sinne, des Aibs; 2 IlIicht nachweisen können; setzt Fremdsprache zu erprdben. . 
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2 375 der Beilagen 

§ 4. S dl U 1 end erZ e h n- bi s 
zehnjährigen 

Vi e r- samterfolg im Sinne des § 40 Abs. 2 des Schul
organisationsgesetzes). 

(1) In den Schulen der Zehn- bis Vierzehn
jährigen sind Schulversuche zur Additiven Ge
samtschule (Ab~. 2), zur Orientierungsstufe 
(Nbs. 3) und, zur ,Integrierten Gesamtschule 
(Abs. 4)' durchzuführen. 

(2) Durch die Zus;;tmmenfassung der Haupt
schule und der' aItgemeinhildenden " höheren 
Schule in räuinlicher Hinsicht und unter gemein
samer Leitung ist die Verbesserung der über
trittsmöglichkeiten von der Hauptschule in die 
allgemeinbildende hohere, Schule. ,im, Sinne des 
§ 40 Albs. 2 des Schulorganisationsgesetzeszu er
proben (Additive Gesamtschule). ' 

(3) Die fünfte und sechste Schulstufe ist ohne 
Trenming in Hauptschule und allgemeinhildende 
höhere Schule zusammenzufassen (Orientierungs-
stufe). ' 

(4) Die fünfte ibis achte Schulstuk ist ohne 
Trennung in Hauptschule und allgemeinl?ildende 
höhere Schule zusammenzufassen (Integrierte 
Gesamtschule),: 

(5) Bei 'der' Einrichtung von Orientierungs
stufen (Abs. 3) und Integrierten Gesamtschulen 
(Abs. 4) ist darauf Bedacht zunehmen, daß eine 
möglichst große Zahl der nach dem Alter id Be
tracht kommenden Kinder a~s dem Einzugsge.: 
biet die Orientierungsstufe bzw. die Integrierte 
Gesamtschule besuchen. Sowohl in der Orien-

,tierungsstufe als auch in der Integrierten Ge-' 
samtschule sind die Schiller in einzelnen Unter
richtsgegenständen nach ihrer Leistung in Lei
stungsgrupperi" innerhalb der, Klasse oder von 
Parallelklassen zusa~menzufassen. Zur Förderung 
des übertritt,es in Ihöhere, Leistungsgruppen 
oder zur Vermeidung 'des Übertrittes in tiefere 
Leistungsgruppen h2Jqen Förderkurse' zu dienen. 
Dem übertritt, in 'höhere Leistungsgruppen ist 
besondere Bedeutung zuzumessen. Iri Verbin
dung mi,t der Einrichtung von Leistungsgruppen 
ist auch die Teilung in Klassenzüge zulässig. Die 
höchste Leistungsgruppe hat die Aufgabe der 
allgemeinbildenden höheren Schule, 'die tiefste 

,ieistungsgruppe jene des Zweiten Klassenzuges 
der Hauptschuh~ :zu erfüllen. . 

(6) Für den übertritt von Schülern der Orien
tierungsstufen in die siebente Schulstufe in einer 
Hauptschule oder.in einer allgemeinlbildenden 
höheren Schule gelten die Bestimmungen der 
§§ 17 und 40 des Schulorganisationsgesetzes sinn
gemäß: Mit einem Jahreszeugnis über die achte 
Schulstufe ' der Integrierten Gesam:tschule, das 
einen guten Gesamterfolg aufweist, sind die glei
chen Berechtigungen verbunden wie mit dem 
Zeugnis über die vierte Klasse der allgemeinbil
denden höheren Schule bzw. die vierte Klasse 
Hauptschule (Erster Klassenzug mit gutem Ge-

§ 5. Pol y t e c h n i s ehe r L ehr g a n g 

(1) Im Polytechnischen Lehrgang ist die Zu
,samrnenfassung der, Schüler in' den Pflichtgegen
ständen Deutsch, Mathematik' up.d Technisches' 

, Zeichnen nach ihren Leistungen in Leistungs
gruppen zu erproben. Zur Förderung des über
trittes in höhere Leistungsgrupperi oder zur 
Vermeidung des Üibertrittes in tiefere Leistungs
gruppen halben Förderkurse zu dienen. 

(2) Im Polytechnischen Lehrgang ist der Lehr
plan so zu 'gestalten, daß die Schüler für einen 
Teil der Gesamtwochenstundenzahl zwischen 
verschiedenen Gruppen von Unterrichtsgegen
ständen undein7:elnen Unterrichtsgegenständen 
wählen können. ' , 

§6. Allgemeinhildende höh'~re 
S'chulen 

(1) In den allgemeinbildenden höheren Schulen 
sind Schul versuche zur Neugestaltung der Ober
stufe (Albs. 2) und der achtstufigen Form der all
gemeinbildenden höheren Schule (Abs. 3) durch
zuführen. Dabei ist auf die Erreichung eines Bil
dungszieles,das Grundlage für die allge~eine 
Hochschu1berechtigung im Sinne des§ 41 Abs. 2 
desSchulorganisationsgesetzes ist, Bedacht zu 
nehmen. " 

'(2) In. der Oberstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule (und zwar sowohl in den acht
stufigen Formen als auch im Musisch-pädagogi
schenRealgymnasium und im Aufhaugymnasium 
und -realgymnasium) sind die Jahrgangsklassen 
ganz oder teilweise durch im Lehrplan zu um: 
schreibende Stufen in den einzelnenUnterrichts~ , 
gegenständen' zu ersetzen, deren zeitliche Dauer 
geringer als ein Unterrichtsjahr sein kann. Schüler, 
die die Beherrschung des Lehrstoffes einer solchen 
Stufe nachweisen, können die betreffende Stufe 
überspringen. Der Lehrplan ist, ferner so zu ge
stalten, daß die Schüler für eirien Teil der' Ge
samtwochenstundenza111 zwischen verschiedenen 
Unterrichtsgegenständen ,und Lehrveranstaltun
gen wählen können. Die Reifeprü'fung kann ganz 
oder teilweise in A:bschlußprüfungen aus den ein- , 
zeinen Unterrichtsgegenständen aufgegliedert 
werden. 

(3) In der Unterstufe der a.llgemeinbil
denden höheren Schule sind für 1eistungsschwaehe 
Schüler Fördef'kurse einzurichten. In der Öber
stufe sind die' Schüler in einzelnen' Unterrichts
gegenständen nach ihren Leistungen in Leistungs
gruppen zusammenzufassen. Der Unterricht in 
jenen Pflichtgegenständen, die nicht in Leistungs
gruppen unterrichtet werden, kann frühestens 
mit Hälfte. des Unterrichtsjahresder 8. Klasse 
abgeschlossen werden. In diesem 'Zeitpunkt kön
nen Schüler, die in mindestens zweiPflichtgegen'-
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375 der Beilagen 3 

ständen in der höchsten Leistungsgruppe gute einzelnen Schulversuche und die Einzelheiten 
Leisl:ungenerbracht halben und in den übrigen ihrer Durchfülhrung' besclireilben. Die ,ScllUlver~ 
-Pflichtgegenständen einen guten Gesamterfolg suchspläne sind' vom Bundesminister für Unter
aufweisen, ,die Reifeprüfung ablegen. Die übrigen richt und Kunst festzulegen. 
Schüler haben.jedenfa1ls ,die in Leistungsgruppen (2) Die Durchführung derScllulversuchean 
unterriChteten Uriterrichtsgegtmstän4e weiter zu , , einzelnen Schulen bedarf. der Genehmigung des 
besuChen;' 'Bundesministers für Unterricht· 'und Kunst auf 

(4) lri."der0ber~t1.1fesindsowohl in'den Schiil~ Antrag des zuständigen Landesschulrates (Kalle
, versuchen nach Abs. 2 als auch nach Aibs. J För~ gium), dem bei Privatschulen eil1 Antrag des 
clefkurse' zur'Förderufl:gdes übe:hrities'in höhere Schulerhalters 'zu'grunde zu liegen' hat. Bei 'Bun

"Leistungsgruppenoder zur -Vetmeidung des dessch:l.Ile,p.,die dem BUll,desminister ,.für· IJnter
. übertrittesiri tiefere Leistüngs'gru·ppen.einzuticll: . rlcht und Kunst in er·ster Instanz. unt.mtehen, 
, ten.Für eine laufe'nde BeratungderScliüler, ins~' ~ t.ritt aJ;l die Ste1le des Antrages desLändes~cllUI
. ·besondere im Hinlblick auf die Wahl von Unter- rates ein Antrag des :Schu1leiters; 'p,eipriyaten 

rich,tsgegenständen,ist Sorge zu tragen. Schulen ein Antrag.;'des Scbulexhalters. Der Bun-
,desminister für Unterricht und Kunst darf den 

§ 7. P ä d aO' 0 gis ch eA ka dem i e n' ~cltulversut;h n.llr ,dann gen,ehniig~n" 
. ,. b • ,,' , • " ,a) wenn er'ri~eh einem Sch~lversuchspla:nim 

{l). An PadagogIschen Akademien smdsechs- S'nne d' "A'b' ' 1 d" ch .' ,f",h' t" . 'd 
' , A b'ld " f" d' L 'h I es s'" ur ,ge u r wir ,. 

s,emestnge " U8 I ungsgange ·.ur .. as., ~ r- b) die Vergleichbai:keit des Schulversuches mit 
a~t an Hauptschulen" anPoly~echll1,sChen Lehr- andereri Schulversuchen bzw. mit der be-
gangen und a~ Sonderschulen emzunchten. stehenden Schuloq~anisatiori' gegeben", ist 

(2) Die Ausbil:dungzum Hauptschullehrer oder und, '" ..' .", 
zum Lehrei'; für denPolytechniscbenLehrgang -c) die wissensChaftliChe . Betreuung und' Beur~ 
hat mindestens' zwei iM Lehrplan der betreffen- . : teilung gesichert sind. ' , 
den Schulart vorgesehen'e '. Unterrichtsgegenstände 
zu umfassen. ' 

(3) Die Aiislbildl.mg zum Sonderschullehrer ist 
schwerpunktmäßig a1,lf die einzelnen Sonderschul
arten auszurichten. 

:. (3) Die Landesschulräte und der Bundesminister 
für UIlterricht und ,Kunst ,halben dar,auf Bedacht 
zu nehmen, daß Schulve,rsuche naclJ. cie1llgleichen 
Schulvers\lchspIan an, verschied'enartigen Stand
orten und' unter solche'n' Bedingungen durchge

'(4) Für die Aufnahme in, einen Ausbildungs- führt werden, die ; eine 'Beurteilung der Ü'ber~ 
gang 'im Sinne des Abs. 1 ist keine Eignungs- tragbarkeii der Ergehnisse des Schulversuches a1,lf 
prüfung abzulegen. Der' Aufna:hmebeweriber hat das ganze Bundesgebiet zulassen., 
jedochdlirchl~in amts..: oder schulärztliChes Zeug- . " ... .. '. ' , . 
nis nachzuweisen, daß sein 'Gesundheitszustand' (4) Zur 13eratul,1g der. am Schulversuchhe.telbg-
keineStärung des Unterrichtes und keine, Ge- ,.ten Leh~er un;I zu~ G~~;uhrleistu.n~def Zusa~-
fährdung seiner Umgebung darstellt·. 'menar'~elt mit, dem .. Bun~esmlmster~um f~r 

: . Unterncht und Kunst s~nd wlssenschaftbch quah~ 
(5) An Pädagogischen' Akademien, .an denen fizierte, Betreuer der Schulversuchezu hestellen. 

Ausbildungsgänge im Sinne des Abs. 1 geführt Soweit es der Versuch erfordert, sind gleichartige 
werden, sind die erforderlichen fachlichen, und Schulen oder Klassen als Vergleichsschulen oder 
fachdidaktischen Unterrichtsveranstaltungen'_klassen ·vorzusehen. Die Ergebnisse der Schul
allenfalls im Zusammenwirke'h:mit wissenschaft- versuche. sind unter Zugrundelegung des Schul
lichen Hochschulen, einzurichten. . versuchs'planes, allenfalls im Vergleich zu den 

(6) Für die Leitung der Auslbildungslehrgänge Vergleichsschulen bzw. -klassen zu beurteilen 
im Sinne. des Abs. 1, in Unteror.dnung. unter den und vOm Bl.Indesmiriisterium für Unterricht und 
Leiter der. Pädagogischen Akademie ist ein Fach- Kunst zu veröffend.ichen. 
vorstand zu bestellen. 

(7) Das Studium an der Pädagogischen Aka
demie schließt je nach dem Ausbildungsgang mit 
der' Lehramtsprüfung für Hauptschulen, . für 
Polytechnische Lehrgänge oder für Sonderschuleil 
ab. 

§ 8. S c h u 1 ver s u c h s p 1 ä n e, r e g ion ale 
S t r e u u n g u'n d ,w iss e n s eh .a f t li c h e 

K on t r 6 11 e d e. r Sc h u 1 ver s u ehe 

(1) Als Grundlage für die Schulversuche im 
Sinne der· vorstehenden Bestimmungen sind 
Schulversuchspläne aufzustellen, die das . Ziel der 

§ 9. Ein r i cb,t u ~g e n zu rSc h u I e n t
wiek 1 ung 

(1) Der Bund hat Einrichtungen zu führen, 
'deren Aufgalbe die wissenschaftliche Vorberei
tung, Betreuung, Kontro1le und Auswertung der 
Schul versuche im Sinne der Bestimmungen ,dieses 
Bundesgesetzes sowie die Erfüllung von Entwick
lungsaufgaben auf dem Gebiet des Schul- und 
Erziehungswesens, insbesondere hinsichtlich der 
Leistungsmessung, der Prüfungsmethoden, . der 
Schaffung 'vönUnterrichtsmitteln, der Lehrplan7 
,gestaltung und der Schulba:hnberatungist. 
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4 375 der Beilagen 

(2) Diese Einrichtungen haben 1hre Aufgaben 
durch eigene Mitarlbeiter oder im Zusammen
wirken mit wissenschaftlichen Hochschulen, ins
besondere der Hochschule für Bildungswissen
schafte.n, zu erfüllen. 

(3) Diese Einrichtungen unterstehen unmittel
bar dem Bundesminister für Unterricht und 
Kunst. 

§ 10. Sc h u I ver s u c h s ze i t rau m 

Schulversuche im Sinne der vorstehenden Be
stimmungen können in den Schuljahren 1971/"12 
bis '1975/76 begonnen werden. Sie sind je nach 
der Zahl der in Betracht kommenden Schul
stufen auslaufend .abzuschließ·en. 

(2) (Grund&atzbestimmung) In den Ausfüh
rungsgesetzen der Länder ist die Durchführilllg 
von Schulversuchen vorzusehen, durch die SchuF- . 
versuche im Sinneder§§ 2 bis 5.ermöglicht wer~. 
den, soweit die äußere Organisation der öfferit~ 
lichenPflichtschulen berührt wird. Ferner haben 
die Ausführ~ngsgesetze die zuständigen Behör
den zu ermächtigen, die für die Durchführung 

. von Schulversuchen im Sinne der vorstellenden 
Bestimmungen . 'erforderlichen . Vereinbarungen: 
mit dem Bund zu treffen, -soweit die äußere, 
Organisatjon der öffentlichenPflichuchulen :be
rührt wird. 

§ 13. K 0 S t e ri t eil u n g z w i s c h en d.e n 
t.' S c h u I e r hai t ern ö H e n t1 ich er 

§ 11. Zahlenmä.ßige· B.eschränkung Schulen 
. cl e r Sc h u I ver s u c h e Vor der Errichtung von Orientierungsstufen 

(1) Die Schulversuche im Sinne des § 2 und des und Gesamtschulen (§.4) ist eine Kostenteilung 
§ 3 AJbs. 2 können ohne zahlenmäßige Beschrän- zwischen dem Bund und den in Betracht kom
kling' durchgeführt werden. menden gesetzlichenSchulerhaltern zu verein

baren, die der Auf teilung der Schüler auf die 
(2) Schulversuche dürfen in nicht mehr Schulen Hauptschule und die allgemeinbildende hölle re 

durchgeführt werden als den folgenden Verhält- Schule im Einzugsbereich der Orientierungsstufe 
niszahlen entspricht: . bzw. der Gesamtschule .in dem der Errichtung 

a) Schulversuche in der Grundschule (§' 3 der Orientierungsstufe :bzw. der Gesamtschule 
Abs. 1): 100/0 der Volbschulen des be- vorangegangenen Schuljahr entspricht. 
treffenden Bundeslandes; 

b) Schulversuche in den Schulen der Zehn- bis 
Vierzehrijährigen .(§4): 100/0 der Haupi~ 
schulendes betreffenden Bundesiandes; 

c) Schulversuche in Polytechnischen Lehr
gängen (§ 5): 100/0 der Polytechnischen 
Lehrgänge (in organisatorischem Zusam
menhang mit einer. anderen Pflichtschule 
oder selbständige Schulen); 

d) Schulversuche in den allgemeinbildenden 
höheren Schulen (§ 6): 100/0 der allgemein

. bildenden höheren Schulen im betreffenden' 
Bundesland. 

(3) Die Schülvei:suche zur AUSibildung der 
Lehrer für Hauptschulen, Polytechnische Lehr
gänge und Sonderschulen an den Pädagogischen 
Akademien (§ 7) können an allen Pädag'ogischen 
Akademien durchgeführt werden, wohei jedoch 
auf die Gewährleistung der Lehrerversorgung für 
Volksschulen im betreffenden Bundesland Be
dacht zu nehmen ist. 

§ 12. Ver ein ba ru n g en z w i s c he n 
Bund und Ländern 

(1) SoWeit die Durchführung der Schulversuche 
im Sinne der vorstehenden Bestimmungen die 
äußere Organisation der öffentlichen Pflicht
schulen berührt, sind vorher Vereinbarungen 
zwischen dem Bund und dem betreffenden Bun
desland abzuschließen. 

§ 14. Weitergeltung des § 7 des 
S c hu I 0 r g a n isa t ion s g e setz :~ s .' 

Die Durchführung von Schulversuchen im 
Sinne des. § 7 des Schulorganisationsgesetzes wird 
von den vorstehenden Bestimmungen nicht be-
• rührt. 

Artikel m. 
,(1) Die~es Bundesgesetz tritt mit I. September 

1971 in Kraft.. . 

,(2) Gegenüber den' Ländern tritt' dieses Bun
desgesetz für die Ausführungsgesetzgebung zu 
den Bestimmungen des Artikels n § 12 Abs. 2 
mit dem Tage der Kundmachung in Kraft; die 
Ausführungsgesetze sind innerhalb von sechs 
Monaten, vom Tage der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes an' gerechnet, zu ·erlassen und 
mit 1. September 1971 in Kraft zu setzen; 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset;es, 
soweit sie in der Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 
Rechte auf· -dem durch dieses Bundesgesetz ge
regelten Gelbiet ist der Bundesminister für Unter
richt und Kunst, hinsichtlich der Bestimmung 
des Artikel 11 § 13 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für. Finanzen betraut. 
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Erläuternde BemerklJngen 

Allgemeines: . 

Der Nationalrat hat mit Entschließung vom 
10. Juli 1969 den Bund~sminister für Unterricht 
aufgefordert, eine ·Schulreformkommission einzu
berufen, der, Mitglieder des Unterrichtsaus
schusses des Nationalrates, Vertreter der Landes
schulbehörden, Vertreterde.r Lehrerschaft, der 
Eltern- und Erziehungsorganisationen sowie des 
österreichischen Bundesjugendringes. angehören. 

Dieser Entschließung entsprechend hat der da
malige Bundesminister für Unterricht Dr. Alois 
Mock 42 Persönlichkeiten aus dem erwähnten 
Personerikreis (ergänzt durch Vertreter der Lehr
stilhlinhaber für Pädagogik) zu einer konstituie
r~nden Sitzung ani 1. August 1969 einberufen. 

Die Schulr~fcirmkommissionhat fünf Unter
kommissionen gebildet, denen jeweils . ein Teil 
der Mitglieder der Gesamtkommissionangehört, 
und zwar die Struktur-Kommission, die Metho
den-Kommission, die Fördenings-K6mmission, 
die Lehrer-Kommission und die ökonomie.; 
Kommission. . . 

über die Tätigkeit. der Schulreformkommission 
bis 11. November 1969 hat der Bundesminister 
für Unterricht dem Nationalrat und· dem Bun
desrat einen Bericht (III-230 der Beilagen zu deri 
stenographischen Protokollen des· Nationalrates, 
XI. GP.) erstattet. 

Die Gesamtkommission der Schulref~rmkom
mission hat bis Ende 1970 insgesamt sieben Sit
zungen, die Unterkommissionen haben 28 Sit
zungen alhgehalten. 

Auf Grund der Beratungen der Schulreform
kommissionIbis zu diesem Zeitpunkt hat das 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
den Entwurf einer 4. Schulorganisationsgeset'l.
Novelle ausgearbeitet und dem Begutachtungs
verfahren unterzogen. Der Entwurf hat nicht 
nur die ersten Konsequenzen aus den von der 
Schulreformkommission gefaßten Empfehlungen 
und den darauf aufgebauten Arbeiten im Bun
desministerium für Unterricht und Kunst ge
zogen, sondern auch eine Reihe von hnderungs-

vorschlägen enthalten, die sich sonst in den 
letzten Jahren als wünschenswert erwiesen haben. 

Das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens hat 
gezeigt, daß ein derart umfangreicher Entwurf 
mö.glicherweise nicht mehr zeitgerecht vom 
Nationalrat beschlossen werden kann. Ein Teil 
der Bestimmungen, der nunmehr in den vor
liegenden Entwurf aufgenommen wurde,soll 
aber nach dem Wunsch der Schulreformkommi&- . 
sion, dem sich das Bundesministerium für Unter
richt und Kunst anschließt, nQch im Sommer 
1971 besChlossen wel'den. . 

Aus diesem Grunde wurden ,in den vorliegen
den Entwurf mir die folgenden Bestimmungen 
aufgenommen: ._, _ . 

1. EntfaiI der A~fnahmsprüfung in die allg~~e~n
bildenden höheren . Schulen und Bildung&
beratung; 

2. Verlängerung'desSistierungszeitraumes der 
13. Schul&tufe 'an den allgemeinbildenden 
höheren Schulen; 

3. gesetzliche Regelung der von der Schulreform
kommission empfohlenen Schulversuche. 

Im einzelnen: 

Zu Artikel I Z. 1 und 2: 

Im Zuge der Beratungen über Fragen der 
Leistungsbeurteilung hat sich die Schulreform
kommission auch mit der Aufnahmsprüfung in 
die 1. Klasse der allgemeinbildenden höheren 
Schule befaßt. In übereinstimmung mit wissen
&chaftlichen Untersuchungen kam die Schul": 
reformkommission zur -Auffasmng, daß die der
zeitige Aufnahmsprüfung keine ausreichende 
Sicherheit in der Feststellung der Begabung eines 
Schülers oder in der Prognose über seine künfti
gen Leistungen bietet. 

Die Schulreformkommission hat daher in ihrer 
Sitzung am 9. Juni 1970 folgende Empfehlung 
beschlossen: 

"Die bisherige Aufnahmsprüfung in die all
gemeinbildenden höheren Schulen soll - erst
mals für die Aufnahme ,für das Schuljahr 1971/ 

375 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 15

www.parlament.gv.at



6 375 der Beilagen 

1972 - entfallen. An ihrer SteHe soll die Lehrer
konferenz die Empfehlung zum Besuch der all
gemeinbildenden höheren Schule oder des Ersten 
Klassenzuges der Hauptschule aussprechen, wenn 
auf Grund der Leistungen des Schülers und seines 
Gesamtbildes ein guter Gesamterfolg gegeben ist; 
der Volksschullehrer soll durch Anwendung 
standardisierter Verfahren im Laufe der 4. Schul
stufe sein eigenes Urteil kontrollieren können. 
Wenn diese Empfehlung nicht ausgesprochen 
wird, können die Eltern eine überprüfung des 
SchilIers an der allgemeinbildenden höheren 
Schule oder .der Hauptschule verlangen." 

Dieser Empfehlung der Schulreformkommis
sion soll durch die vorgeschlagene N!!ufassung des 
§ 40 des Schulorganisationsgesetzes Rechnung ge
tragen werden. 

Die Feststellung der Eignung für den Besuch 
des Ersten Klassenzuges der Hauptschule durch 
die Lehrerkonferenz der Volksschule soll in Hin
kunft Aufnahmsvoraus,setzung für die allge
meinbildenden höheren Schulen sein. ' 

unterrichts:gesetz sobald als möglich abzuschließen 
und dem Nationalrat einenden gesamten dies
bezüglichen Bereich, nicht nur den hier relevan
ten relativ geringfügigen Teil desselben regelnden 
Gesetzentwurf vorzulegen. 

Anschließend an frühere Erlässe bestimmen 
die derzeit geltenden Erlässe des Bundesministe
riums für Unterricht, MVBI. Nr. 83/1963, in 
der Fassung MVBl. Nr. 45/1964, über die Eig
n ungsfeststell ung: 

',,1. Die Eignung zum Besuch der Hauptschule 
im Ersten Klas,senzug ist einem Schüler bei er-, 
folgreichem Abschluß der 4. Schulstufe der Volks
schule zuzuerkennen, wenn er in den Unterrichts
gegenständen Deutsch, Lesen sowie Rechnen und 
Raumlehre die Note ,sehr gut' .,oder ,gut' 'auf
weist. 

Die Eignung für den Ersten Klassenzug ist auch 
zuzuerkennen bei ,befriedigend' in den genanil
ten Unterrichtsgegenständen, wenn das Gesamt
bild des Schülers, wie e& sich aus der Schüler
beschreibung ergibt, ~rwarten läßt, daß er den' 

, D~bei wird jedoch der BildurigsberatUllg durch erhöhten Anforderungen der Hauptschule, be
den Lehrer besondere Bedeutung zukommen. sonders auch in den le:benden Fremdsprachen ge-
Aus diesem Grunde wird gleichzeitig eine Ande- nügen wird. ' 
rung . des § .J A:bs. ,L des Schulorganisations- "i. Die Eignung ;z~m Besuch der Haupts,ch1,lle' 
gesetzes vorgeschlag~n. Dies~ Bestimmungent- im Zweiten Klassenzug ist bei erfolgreichem Ab,. 
hält den programmatischen Satz, daß ,der Erwerb schluß der 4. Schulstufe der, Volksschule einem 
höherer Bildung und der übertritt' vqn einer Schüler zuzuerhnneri, wenn erden Anforde
SchuIart in 'eine ande're allen hiefür geeignete;) rungen des Punktes 1 nicht entspricht, aber er
Schülern' zu ermöglichen sei;' 'die Bildungs- wartet werden ,kann, daß:er das Lehrziel der 
beratung soll helfen, diesem Anliegen des Gesetz- Hauptschule im Zweiten' Klassenzug erreicheil. 
gebers in, der, Praxis Rechnung zu .J;ragen. Nähere wird. . , 

B(!stimmungen üb.er die ,Durchführung der Bil- 4. Die Lehrerkonferenz der Volksschule hat 
dungsberatung haben jedoch im Entwurf einer ' am End~ der 4. Schulstufe für jeden Schüler 'di~ 
Novelle ,zum Sc\1ulorganisationsgesetz keinen entsprecherideEignung für den Besuch der 
Platz; weil' es sich dabeini'cht'um schulorganisa- Hauptschule festzu!itellen .. /' 
torische Fragen handelt. 

Im Hi'nblick auf' die Bestimmu'ngen diesesl Er
Bezüglich der Fests1tellung der Eignung für ,die lasses erschien eine Differ~nzierung zwischen der 

Hauptschule ist festzuhalten, daß diesbezüglich Eignungsfeststellung für den Ersten Klassenzug 
§ 17 Schulorganisationsgesetz auf ein gesondertes der Hauptschule einerseits und die allgemein-. 
Bundesges,etz verweist, das bisher noch nicht er- bildende höhere Schule andererseits,' nicht zweck
lassen worden ist. Das: gleiche trifft ührigens auf mäßig. Aus diesem Grund i~t die Schulreform
die Du'rchführung der Aufnahms- und Eignungs- kommission :in ihren Beratungen davon ausge
prüfungen, die Reifeprüfungen, Befähigungs- gangen, daß mit der Feststellung der Eignung für 
prüfungen, Lehramtsprüfungen und andere Ge- den Ersten Klassenzug der Hauptschule auch die 
biete zu. Diese Regelungen soll das Schulunter- Eignung für die allgemeinbildende höhere Schule, 
richtsgesetz bringen, für das bereits zweimal gegeben sein soll. Für die Eignungsfeststellung 
Beg1,l;tachtungsverfahren stattgefunden hahen. sollen die zitierten Bestimmungen weiter ange
Dieser Rechtshereich gehört nicht zur Schul- wendet werden: 
org~nisation, daher gelten hiefür auch nicht die 
besonderen Beschlußfassungserfordernisse für 
Bundesgesetze nach Art. 14 Abs. 10 B-VG. Es 
ist rechtssystematisch nicht vertretbar, zum Be
reich des Schulunterrichtsrechtes, gehörende Be
stimmungen in den Entwurf einer Novelle zum 
Schulorganisationsgesetz aufzunehmen. Es be
steht jedoch die Absicht, die Arbeiten am Schul-

Die Schulreformkommission hat s,ich in ihrer 
erwähnten Empfehlung dafür ausgesprochen, daß 
das Urteil des Volksschullehrers durch die An
wendung objektivierter Verfahren unterstützt 
werden soll.· Dem liegt die überlegung zugrunde, 
daß aus wissenschaftlichen Untersuchungen her
vorgeht, daß das derzeitige Prüfungs- und 
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Notensystem nicht voll befriedigt. Gleiche Lei
stungen werden nicht immer mit den gleichen 
Noten beurteilt, weil ein Vergleichsmaßsta'b, der 
über die Schüler der betreffenden Klasse hinaus 
eine sichere Grundlage für das Urteil des Lehrers 
sein könnte, weitgehend fehlt. Im Sinne dieser 
Empfehlungen der Schulreformkommission hat 
das Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst eine Broschüre "Zur Objektivierung der 
Leistungsbeurteilung auf ,der 4. Schulstufe" 
herausgegeben, die allen in Frage kommenden 
Lehrern übermittelt worden ist. Diese Broschüre 
bietet Anweisungen zur Objektivierung der Lei
stungsbeurteilung mit Hilfe informeller Lehrer
tests und durch Anwendung standardisierter 
Schulleistungstests. Es ist ferner vorgesehen, daß 
;tllen Schulen, die damit arbeiten wollen, ge
eignete standardisierte Schulleistungstests am 
Ende des laufenden Schulja'hres zur Verfügung 
gestellt werden. 

Der Entwurf der 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle sieht vor, daß eine Aufnahmsprüfung 
nur mehr dann stattfinden soll, wenn die Eig
nung für den Ersten Klassenzug der Hauptschule 
nicht ausgesprochen wird. Eine ähnliche Vor
schrift gibt es schon derzeit im Bereich der 
Hauptschule auf Grund des oben zitierten Er
lasses:, 

, ,,6. Schüler, die den erfolgreichen Abschluß der 
4; SchulStufe nachweisen, denen die Eignung zum 
Besuch, der Hauptschule aber nicht zuerkannt 
oder nicht für' den Ersten Klasserizug zuerkannt 

, wurde, können sich über Antrag iprer Erzie
hungsberechtigten an ,den zuständigen Bezirks
schulrat an einer ,von diesem 'bezeichneten 
Hauptschule .einer überprüfung unterziehen, 
deren Ergebnis .endgültig über die EIgnung zum 
Besuch der HauptsChule im Ersten oder Zweiten 
Kiassenzug entscheidet." 

Auch diese Bestimmung soll parallel zur Mög
lichkeit der Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
all der allgemeinbildenden höheren Schule auf
recht bleiben. Sowohl die erfolgreiche Ablegunt; 
der Aufnahmsprüfung an der allgemeinbilden
den höheren Schule als auch die erfolgreiche 

,überprüfung an der Hauptschule sollen den 
Besuch der allgemeinbildenden höheren Schule 
bzw. des Ersten Klassenzuges der Hauptschule 
ermöglichen, auch wenn von der Volkss,chule die 
Eignung für den Ersten Klassenzug (und damit 
auch für die allgemeinbildende höhere Schule) 
nicht festgestellt worden ist., 

Zu Artikel I Z. 3: 

Durch die 3. Schulor.ganisationsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 289/1969, wurde die Führung einer 
13. Schulstufe an den allgemeinbildenden höhe
ren Schulen (9. Klasse) in der Weise vorüber
gehend sistiert, daß jene Schüler, die im Schul-

jahr 1972/73 in die 5. Klasse einer allgemein
bildenden höheren Schule eintreten, bereits wie
der nach einem neunjährigen Lehrplan zu unter
richten wären. 

Das von der Schulre.formkommission empfoh
lene Schulversuchsprogramm umfaßt auch Schul
versuche für eine Neugestaltung der allgemein
bildenden höheren Schule, insbesondere ihrer 
Oberstufe (siehe Art. 11 § 6). Erst nach Durch
führung dieser Schulversuche wird zu beurteilen 
sein, welche Dauer die allgemeinbildende höhere 
Schule haben soll. Daher schlägt der Entwurf in 
der Ziffer 3 eine Verlängerung des übergangs
zeitraumes um 5 Jahre vor. Dadurch soll eine 
vollständige Durchführung der Schulversuche und 
eine einja'hrige Frist für die Fassung der not
wendigen Beschlüsse zur Verfügung stehen (vgt 
die Bemerkungen zu Art. 11 § 10). 

Zu Artikel 11: 

Im Sinne des Auftrages, der aus der Entschlie
ßung des Nationalrates vom 10. Juli 1969 her
vorgeht, hat sich die Schtilreformkommission 
nicht nur mit der Frage der'13.Schulstufe an den 
allgemeinbildenden höheren:' Schulen; sondern 
mit dem Gesamtkomplex der österreichischen ' 
Schulorganisation befaßt. 

, a) Vorschulische Erziehung: 
Sie hat sich 'von den Erkenntnissen der moder~ 

nenBegabungsforschung ausgehend zuerst der 
Frage der Verstärkung der vorschulischen Erzie
hung zum Ausgleichbildungsmäßiger Nachteile, 
die sich aus sozialen und regionalen Momenten 
ergeben, zugewendet. " 

b) Grundschule: 
Daran anschließend haben' sich Konsequenzen 

im Bereich 9.er Grundschule abgezeichnet, die 
gleichfalls dem Gedanken der Begabungsförde
rung Rechnung tragen. 

c) Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen: 

Unter Ein1beziehung der verschiedenen politi
schen Konzepte, die von der SPO,' der OVP und 
der FPO vor den Nationalratswahlen des Jahres 
1970 auf schulpolitischem Gebiet vorgele.gt wor
den sind, hat lSich die Schulreformkommission 
sodann mit der Frage der Mittelstufe des Schul
wesens, den Schulender Zehn- bis Vierzehnjähri
gen, befaßt. Der schon 1962 den Schulges,etzen 
zugrundeliegende Gedanke der Durchlässigkeit 
des Schulwesens wurde dabei besonders betont. 
EiS hat sich gezeigt, daß die Möglichkeit des 
übertrittes von der Hauptschule in die 
allgemeinbildende höhere Schule, wie sie § 40 
Abs. 3 des Schulorganisationsges,etzes vorsieht, 
nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich in An
spruch genommen wird. Dazu, kommt, daß die 
Anteile an den in Frage kommenden Geburts-
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jahrgängen, die die Hauptschule oder die allge
meinbildende höhere Schule besuchen, nach Bun
desländern und· Bezirken sehr unterschiedlich 
sind. Daraus ergeben sich aber unterschiedliche 
Bildungschancen, die ausgeglichen werden sollten. 

d) Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schule: 

Um sowohl den Gesichtspunkten Rechnung zu 
tragen, die für, als auch jenen, die gegen die 
Einführung der 13. Schulstufe an den allgemein
bildenden höheren Schulen sprechen, hat sich die 
Schulreformkommission ferner mit einem Kon
zept befaßt, das eine allgemeine Festlegung der 
Dauer der Oberstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule nicht enthält. Durch ein flexibles 
System von fach- und leistungsspezifischen Kur
sen soll ein individueller Abschluß der Oberstufe 
ermöglicht werden. 

e) Pädagogische Akademien: 
Schließlich hat sich die Schulreformkommission 

für eine Institutionalisierung der Ausbildung der 
Lehrer für Hauptschulen, Polytechnische Lehr
gänge und Sonderschulen ausgesprochen, .die der
zeit autodidaktisch; nur unterstützt von Kursen 
an den Pädagogischen Instituten, stattfindet. 

Um den Intentionen der Schulreformkommis
sion zu entsprechen, ist es jedoch notwendig, die 
erwähnten Schulversuche breit zu streuen. Die 
Schulreformkommission hat sich dafür ausge
sprochen, daß durch das l}undesministeriuin für 
Unterricht und Kunst bestimmte Schulversudu
modelle festgelegt werden, die dann unter den 
verschiedenen" Voraussetzungen, die sich aus den 
siedlungsmäßigen und landschaftlichen Gegeben
heiten österreichs ergeben, erprobt werden sol
len. Dazu ist die Durchführung dieser Schulver
suche an einer größeren Zahl von Standorten 
erforderlich, als dies im Rahmender SOlo-Be
schränkung möglich wäre. 

Gegen eine bloße Erweiterung der zahlen
mäßigen Beschränkung der Schulversuchsermäch
tigung des § 7 des Schulorganisationsgesetzes er
geben sich vom Standpunkt des. Legalitätsprin
zips (Art. 18 B-VG) Bedenken. Darüber hinaus 
legt die Bedeutung der geplanten Schulversuche, 
die weit über die traditionelle Aufgabe von 
Schulversuchen hinausgeht, nahe, daß sich der 
Gesetzgeber selbst mit den geplanten Versuchs
vorhaben befaßt und der Verwaltung den Rah
men und die Ziele für diese Versuche gibt. Die
sem Zweck dient Art. II des vorliegenden Ge-
setzesentwurfes. . . 

In allen diesen Punkten war es übereinstim- Die §§ 2 bis 7 dieses Artikels enthalten die 
mende Meinung der Mitglieder der Schulreform- vom Standpunkte der S~ulorganisation her 
kommission, daß gesetzliche Entscheidungen als wichtigsten inhaltlichen Regelungen für die ge
Konsequenzen der Beratungen der Schulreform- planten Schulversuche; die §§ 8 sowie 10 bis 13 
kommission noch verfrüht erscheinen. Es fehlen stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen· diese 
weitgehend wissenschaftliche Erkenntnisse und SchulversuChe durchgeführt werden können und 
praktische Erfahrungen als Grundlage für die ent- geben Richtlinien für die A4swahl und Durch
sprechenden politischen· Entscheidungen über die . führung der verschiedenen Schulversuchsmodelle. 
Schulorganisation. Die Schulreformkommission § 9 schafft die gesetzliche Grundlage für Einridl
hat daher empfohlen, erst nach Durchführung tun gen zur wissenschaftlichen Betreuung und 
gründlich vorbereiteter und weitgestreuter Auswertung der Schulversuche sowie für die In .. 
Schulversuche gesetzliche Maßnahmen zu beschlie- angriffnahme verschiedener Schulentwicklungs-
ßen. aufgaben. 

Als gesetzliche Basis für solche Schulversuche 
kommt § 7 des Schulorganisationsgesetzes in Be
tracht. Nach dieser Bestimmung kann das Bundes
ministerium für Unterricht oder mit dessen Zu
stimmung. der Landesschulrat Schulversuche 
durchführen, deren Zweck nach dem Gesetzes
wortlaut "die Erprobung Ib~sonderer päd
agogis.cher oder schulorganisatorischer Maßnah
men" ist. Durch die erwähnte Bestimmung wird 
die Verwaltung ermächtigt, von gesetzlichen Vor
schriften abzuweichen, ohne daß dies hinsichtlich 
Inhalt und Richtung dieser .A!bweichung vom Ge
setzgeber definiert wäre. Offenbar aus der Er
wägung heraus, daß damit der Vollziehung sehr 
weitgehende Befugnisse eingeräumt werden, be
schränkt § 7 des Schulorganisationsgesetzes diese 
Schul versuchs ermächtigung auf SOlo der in Be
tracht kommenden Klassen. 

Neben den Schulversuchen im Sinne dieses 
Artikels soll weiterhin die Möglichkeit von klei
neren laufenden Schulversuchen offen bleiben, wie 
sie sich aus § 7 de~ Schulorganisationsgesetzes 
ergi'bt (§ 14 des Entwurfes). . 

Zu § 2: 

Die Schulreformkommission hat sich am Be
ginn ihrer Beratungen mit den Erkenntnissen 
der Begahungsforschung beschäftigt und die Be
deutung der vorschulis,chen Erziehung für den 
Ausgleich der unterschiedlichen Bildungschancen 
unterstrichen. Da Gesetzgebung und Vollziehung 
auf dem Gebiete des Kindergartenwesens gemäß 
Art. 14 Abs. 4 lit. b B-VGden Ländern zu
kommt, kann vom Bund kein unmittelbarer 
Einfluß auf den Ausbau des Kindergartenwesens 
genommen werden. Der damalige Bundesminister 

375 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 15

www.parlament.gv.at



375 der Beilagen 9 

für Unterricht hat sich daher an die Landeshaupt
leute mit der Bitte gewandt, diesen Problemen 
besondere Beachtung zu schenken. 

Gesetzgeberische Aktivitäten des Bundes er
scheinen nur für Maßnahmen im Bereich des 
Schulwesens möglich. Als Anknüpfungspunkt 
kommt dabei § 14 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 

. in Frage, der derzeit lautet: 

,,§ 14. Zur ü c k s tell u n g sc h u I p f1 i c h
ti ger Kin der vom S c h u I b es u c h 

(1) Schulpflichtige Kinder, die noch nidlt 
schulreif (§ 7 Ab~. 2) sind, sind auf Ansuchen 
ihrer Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtig
ten oder von Amts wegen für das erste Jahr 
ihrer allgemeinen Schulpflicht vom Schulbesuch 
zurückzustellen, wen n k ein e S c h u lei n
richtungen zu ihrer Förderung be
s t ehe n und sie nicht in eine Sonderschule (§ 8) 
eingewies,en werden. Die Zurückstellung vom 
Schu~besuch darf nur vor Beginn des Schuljahres 
oder nach erfolgtem Schuleintritt vor dem Ende 
des laufenden Kalenderjahres ausgesprochen wer
den." , 

Derartige Einrichtungen zur Förderung zu
rückgestellter Kinder bestehen schon seit einigen 
Jahren in Wien. Ihre Vermehrung und stärkere 
Beachtung auch außerhalb Wiens erscheint im 
Sinne der Beratungen der Schulreformkommis
sion wünsche'nswert. 

Da es sich dabei um eine Einrichtung handelt, 
die systematisch zum Pflichtschulwesen gehört, 
kommt dem Bund keine volle Gesetzgebungs
kompetenz zu. Hinsichtlich der äußeren Orgarii
sation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, 
Erhaltung, Auflassung, Sprengel, Klassenschüler
zahlen und Unterrichtszeit) ist gemäß Art. 14 
Abs. 3 lit. b B-VG Bundessache nur die Gesetz
gebung über die Grunds.ätze, Landessache die Er
lassung von Ausführungsgesetzen und die Voll~ 
ziehung. Die Festlegung der Aufga:be dieser Vor
schulklassen ist hingegen Angelegenheit der Bun
desgesetzgebung (Art. 14 Abs. 1 B-VG). 

Als unmittelbar anwendbares Bundesrecht 
kann daher in organisatorischer Hinsicht nicht 
mehr über diese Vorschulklassen ausgesagt wer
den, als dies im § 2 des vorliegenden Entwurfes 
geschieht. Im Hinblick auf das Versuchsstadium 
erscheint es zweckmäßig, von grundsatzgesetz
lichen Festlegungen auf dem Gebiet der äußeren 
Organisation dieser neuen Schulart vorerst ab
zusehen. Die korrespondierenden gesetzlichen 
Grundlagen für die Durchführung von Schul
versuchen werden die Ausführungsgesetze d"r 
Länder zu treffen haben (vgl.§ 12 des Ent
wurfes). 

Zu § 3: 

Eine der ersten Empfehlungen der Schul
reformkommiss1on betraf die Durchführung von 
Schulversuchen in der Grundschule. Die Schul
reformkommission hat sich für eine Auflockerung 
des Klassensystems durch Einführung des soge
nannten Setting-Systems ausgesprochen. In die
sem Zusammenhang soll auch die Frage der Ein
führung einer Fremdsprache bereits ab der 
4. Schulstufe, allenfalls bereits in der 3. Schul
stufe der Grundschule überlegt werden. 

Unter Setting-System versteht man ein Organi
sationsprinzip der durchlässigen, in Niveau-, Nei
gungs- oder Schwerpunktkursen differenzierten 
Gruppen bei gemeinsamem Kern. Der Schüler 
schreitet entsprechend seinen Leistungen 10 

jedem Fach unabhängig von den Leistungen 10 

anderen Fächern fort. 

Unter Heranziehung emer Arbeitsgruppe, m 
der Hochschullehrer, Landesschulinspektoren, 
Professoren an Pädagogischen Akademien,· Be
zirks,schulinspektoren und Ministerialbeamte zu
sammenarbeiteten, wurden verschiedene Modelle 
für diese Schulversuche ausgeaI'beitet. Im Rahmen 
des § 7 des Schulorganisationsgesetzes wurde be~ 
reits mit Beginn des Schuljahres 1970/71 mit der 
Durchführung dieser Schulversuche begonnen. 
Dennoch· erscheint es zweckmäßig, auch diese 
Schulversuche in den Rahmen des vorliegenden 
Entwurfes einzubeziehen. 

Derzeit werden zur Frage des Setting-Systems 
Schulversuche in 93 Klassen und zur Frage der 
fremdsprachlichen Vorschulung Smulversuche in 
166 Klassen durchgeführt. Jeder Schulversuch 
wird von einem wissenschaftlich qualifizierten 
Fachmann betreut. Durch die Einrichtung und 
Durchführung von Betreuerseminaren wird 
ein über den einzelnen Schulversuch hinausgehen
der Kontakt zwischen den Betreuern und mit 
dem Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst gewährleistet. Die Betreuer wiederum hal
ten Versuchslehrerkonferenzen ab, um die Lehrer 
der Versuchsklassen in ihre Arbeit einzuführen 
und sie dabei zu unterstützen. Es hat sich gezeigt, 
daß bei Durchführung dieser Schulversuche um
fangreiche Arbeiten zur Operationalisierung der 
Lehrpläne und zur Herstellung der erforderlichen 
Arbeitsmittel notwendig sind. 

Zu § 4: 

Die Schulreformkommission hat in ihrer 
5. Sitzung am 9. Juni 1970 Schul versuche in den 
Schulen der Zehn- ibis Vierzehnjährigen empfoh
len, die sowohl auf die verschiedenen Formen der 
Gesamtschule als auch auf andere Arten der über 
die Grundschule hinausführenden Schulen ab
zielen. 
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Im Sinne dieses BeschlusseS' hat das Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst verschie
dene Schulversuchsmodelle unter Heranziehung 
einer Arbeitsgruppe von Fachleuten ausgearbeitet 
und· der Schulreformkommission vorgeschlagen. 
Bei den weiteren Beratungen der Schulreform
kommission, insbesondere am 16. März 1971, 
wurde übereinstimmung darin erzielt, daß hie
von den Schulversuchen zur Additiven Gesamt
schule, zur Orientierungsstufe und zur Integrier
ten Gesamtschule besondere Bedeutung zukommt. 

Unter Additiver Gesamtschule ist dabei die Zu
sammenfassung von Hauptschule und allgemein
bildender höherer Schule (Unterstufe) unter ge
meinsamer Leitung mit dem Ziel zu verstehen, 
die· übertritte von der Hauptschule in die all
gemeinbildende höhere Schule zu vermehren. 

Unter Orientierungsstufe ist die gemeinsame 
Führung der Schüler jeweils der fünften und 
sechsten Schulstufe und eine schulorganisatorische 
Differenzierung ab der siebenten Schulstufe zu 
versteheil. . 

Unter Integrierter Gesamtschule ist die Zu
sammenfassung aller Schüler jeweils der fünften 
bis achten Schulstufe unter gleichzeitiger innerer 
Differenzierung in Leistungsgruppen gemeint. 

Alle diese Schulversuche haben zum Ziel, re
gionale und soziale Bildungsschranken abzubauen 
und. die Wege zu höherer Bildung für alle zu 
eröffnen, die die erforderlichen Leistungen er-
brin~n. -

. Die vorliegende Entwurfsibestimmung enthält 
nur die Grundzüge der in Betracht gezogenen 
Schulversuche, soweit sie wegen d-er Abweichung 
von Bestimmungen des. Schulorganisationsgesetzes 
oder im Interesse der betreffenden Schüler und 
Eltern als unbedingt erforderlich erscheinen. Auch 
hier ist zu beachten, daß der Bund nicht in allen 
Angelegenheiten die volle Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz hat. Soweit die äußere 
Organisation der öffentlichen Pflichtschulen be
troffen ist, können nur Gnindsatzbestimmun
gen aufgenommen werden. Der Entwurf sieht 
jedoch von einer ,Festlegung grundsatzgesetz
licher Bestimmungen, die über den Inhalt des 
§ 12 des Entwurfes hinausgehen, ab, weil im 
Schulversuchsstadium ein möglichst weitgehender 
Spielraum gegeben sein soll. Es wird jedoch er
forderlich sein, daß die Länder durch Ausfüh
rungsgesetze Schulversuchsermächtigungen für 
die Landesvollziehung auf dem Gebiete der 
äußeren Organisation schaffen, die mit den Be
stimmungen des § 4 des Entwurfes korrespon
dieren. 

Zu § 5: 

In einer in der Zeit vom 20 .. bis 22. Mai 1970 
in Seggauberg bei Lei:bnitz veranstalteten Tagung 

über den Polytechnischen Lehrgang, an der Ver
treter der Lehrer an den Polytechnischen Lehr
gängen und an den Berufsschulen, der Schul
behörden und· der interessierten Interessenver
tretungen teilgenommen haben, wurde das Bil
dungskonzept des Polytechnischen Lehrganges 
grundsätzlich anerkannt, jedoch auch eine Reihe 
von Anregungen für eine Weiterentwicklung ge
geben. über die Ergebnisse. der erwähnten 
Tagung wurde der Schulreformkommission ein 
Bericht vorgelegt. 

Auf den Ergebnissen der Tagung aufbauend, 
haben sich Arbeitskreise mit den Fragen des Poly
technischen Lehrganges befaßt. Im Zusammen
hang mit dem in Aussicht genommenen Schul
versuchsprogramm, das auf die Empfehlungen 
der Schulreformkommission zurückgeht, er
scheint die Durchführung von ähnlichen Ver
suchen (insbesondere in der Richtung der Lei
stungsdifferenzierung) auch im Polytechnischen 
Lehrgang zweckmäßig. 

Diese Schuhrersuche sollen unter anderem dazu 
dienen, Schülern, die ohne erfolgreichen A:bschluß 
der achten Schulstufe in den Polytechnischen 
Lehrgang eingetreten sind, die Möglichkeit_zur 
Nachholungdieses für den Besuch weiterfUhren
der Schulen erforderlichen Abschlusses zu g~ben. 
Dariiberhinaus soll durch die Eröffnuhg von 
Wahlmöglichkeiten für .einen Teil der Wochen~ 
stund<;!nzahl des Lehrplanes eine vorsiChtige Aus
richtung auf ein bereits gewähltes .Berufsziel, aiber 
auch die von verschiedener Seite geforderte Ein
beziehung einer lebenden FremdspracheermÖg-
licht werden. . 

Z11 § 6: 

Ausgehend von der Frage der Dauer der al1~ 
gemeinbildenden höheren Schulen hat sich die 
Schulreformkoinmission mit dem Problem der 
Neugestaltung der allgemeinbildenden höheren 
Schule; vor allem der Oberstufe; beschäftigt. Da
bei wurde die Schaffung eines flexiblen Systems 
erörtett, das nach Möglichkeit zeitlich verschie
dene Abschlüsse je· nach den Leistungen des 
Schülers erlaubt. . 

In den Beratungen der Schulreformkommission 
haben sich dabei drei Modelle als zweckmäßig 
erwiesen, von denen sich zwei Modelle auf die 
Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schule 
beziehen, während eines auch die Unterstufe ein
bezieht. 

In verschiedener Ausprägung ist für die beiden 
Oberstufenmodelle wesentlich, daß sie im Lehr
plan umschriebene Stufen vorsehen, . die der 
Schüler durch Prüfungen (unterstützt durch För
derkurse) überspringen kanri. Darüber hinaus 
wird ihm ein (nach Modellen vers,chieden 
großer) Teil der Gesamtstundenzahl zur Wahl ge-
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stellt, um den besonderen Interessen und Be
gabungsschwerpunkten Rechnung zu tragen; 

Das Modell einer "reformierten Langform" 
sieht in der Unterstufe Förderkurse Zur Vermei
dung negativer Schulstufenabschlüsse vor. Die 
Oberstufe ist durch Leistungsgruppierung der 
Schüler in einzelnen tragenden Unterrichtsgegen
ständen gekennzeichnet und 5011 für besonders 
leistungsfähige Smüler zu einem um ein halbes 
Jahr früheren Abs.mluß in der achten Klass'e füh
ren als für die übrigen Schiiler. 

. Im Zusammenhang mit diesen Schulversuchen 
wir<;l auf die Bestimmungen des Art. I Z. 3 über 
die . Verlängerung des Sistierungszeitraumes der 
13. Schulstuf.e an den allgemeinbildenden höheren 
Smulen verwiesen. 

lehnenden Stellungnahmen, die dem Bundesmini- . 
sterium für Unterricht und Kunst zugekommen 
sind, wurde dieser Vorschlag in den vorliegenden 
Entwurf nicht aufgenommen. 

Zu § 8: 

Die Schulreformkommission hat sich bei der 
Befassung mit den erwähnten Schulversuchspro
grammen immer wieder dafür ausgesprochen, daß 
alle Vorkehrungen getroffen werden müssen, da
. mit durch die Schulversuche echte Entscheidungs
grundlagen gewonnen werden. Die Schulversuche 
dürfen nicht in den Verdacht kommen, daß damit 
auf "kaltem Wege" Vorentscheidungen für ei'lle 
Knderung der Schul~truktur getroffen werden. 

Hiezu ist es erforderlich, generelle Schulver· 
Zu § 7: suchspläne (Schulversuchsmodelle) festzulegen, die 

Die durch das Schulorganisationsgesetz . des die Vergleichbarkeit der danach durchzuführen-
den Schulversuche auch hei unterschiedlichen VorJahres 1962 vorgenommene Neugestaltung der 

Volksschullehreraushildung an den Pädagogischen aussetzungen gewährleisten. 
Akademien hat sich sehr gut bewährt. Der Zu- Dazu kommt, daß die verschiedenen siedlungs- . 
gang zu den Pädagogischen Akademien hat alle mäßigen und landschaftlichen Gegebenheiten 
Erwartungen ühertroffen un~ ist geeignet, in Österreichs bei der Durchführung dieser Schul
absehbarer Zeit den Lehrerinangel im Bereich der . versuche mit berüd~sichtigt werden müssen, also 
Volksschule zu mildern, ja z.U heheben. eine entsprechend große regionale Streuung ge.; 

währleistet sein muß . . Durch den Rückgang der Volksschuloberstufe 
und den Ausbau des Hauptschulwesens ist in den SchließliciI 5011 die Vorbereitung, DurChfüprung 
letzten Jahren demg'egenüber die Frage der Leh- und Beurteilung der Schulversuche wiss.enschaft
rerversorgungan den Hauptschulen immer lichobjektiy erfolgen. 
schwieriger' geworden. Die Hauptschullehreraus- Diese Grundsätze sollen durch die vorliegende 
bildung ist derzeit ungeregelt. Sie erfolgt auto- Entwurfsbestimmung gewährleistet werden. Ent
didaktisch, allenfalls ullterstützt durch Xurse der sprechend. den in der Sitzung der Schulrefotm
Pädagogischen Institu;te zur Vorbereitung auf die 'kommission am 16. März 1971 erhobenen For
Lehramtsprüfung für Hauptschulen, die vor einer derungen wurde durch die Bestimmungen des § 8 
besonderen Prüfungskommission abzulegen ist. Abs. 2 sichergestellt, .daß Schulversuche nur dann 
Das gleiche, gilt für. die Ausbildung der Lehrer begonnen" werden,· wenn . ihre wissenschaftliche 
für die Polytechnischen Lehrgänge und für die Betreuung gesichert ist. Wenn die Zahl der zur 
Sonderschulen. Verfügung stehenden wissenschaftlichen Betreuer 

Die. Schulreformkommission hat sich daher für nicht ausreicht, kann ein Schulversuch auch dann 
eine Institutionalisierung der Ausbildung dieser nicht durchgeführt werden, wenn die - zahlen
Lehrerkategorien ausgesprochen. Sie ist dabei mäßige Obergrenze des § 11 noch nicht erreidn 
von den positiven Ergebnissen der Ausbildung ist. 
an den Pädagogischen Akademien ausgegangen, 
die sich aus der engen Verbindung zwischen 
T,heorie und Praxis in der Ausbildung ergeben. 
In diesem Sinne soll auch die Ausbildung der 
erwähnten Lehrerkategorien versuchsweise an 
den Pädagogischen Akademien stattfinden, nach 
Möglichkeit jedoch im Zusammenwirken: mit den 
in Betracht kommenden benachbarten wissen·· 
schaftlichen Hochschulen, um eine entsprechend 
hohe fachliche Qualifikation zu erreichen. 

Der dem Begutachtungsverfahren unterzogene 
Entwurf einer 4. Schulorganisationsges~tz-No
velle sah darüberhinaus Schulversuche für eine 
sechssemestrige Volksschullehrerausbildung vor. 
Im Hinblick auf die im überwiegenden TeiL ab-

Zu § 9: 

Das Bundesministerium für Unterricht hat vor 
einigen Jahren ein Institut für Bildungspsycholo
gie in Graz eingerichtet, das im Rahmen der V or
bereitung der geschilderten Schulversuche wich
tige Aufgaben auf dem Gebiet der Entwicklung 
von rieuen Methoden der Leistungsprüfung und 
der Lehrplanentwicklung erfüllt. 

Bei' der Vorbereitung und Durchführung der 
Schulversume im Grundschulbereich und bei Vor
versuchen im Mittelstufenbereim hat es sich ge
zeigt, daß die Schaffung ähnlicher Einrichtungen 
erforderlich ist, um diese Aufgahen zu lösen. 
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Die Tätigkeit dieser Einrichtungen soll selbst
verständlich im engsten Einvernehmen mit den 
Instituten für Pädagogik an den wissen~chaft
lichen Hochschulen und mit anderen einschlägigen 
wissenschaftlichen Disziplinen geschehen. Durch 
solche Einrichtungen folgt österreich internatio
nalen Beispielen; sie sind wichtige Voraussetzun
gen für eine gründliche und gewissenhafte Durch
führung der geplanten Schul versuche. 

Zu § 10: 

Durch diese Bestimmung sollen die Schuljahre 
1971/72 bis 1975/76 zum Schulversuchszeitraum 
erklärt werden. Die Festlegung von sechs Schul
jahren für diesen Zweck geht auf folgende über
legungen zurück: 

Die meisten der beabsichtigten Schulversuche 
erfordern für das einmalige Durchlaufen der in 
Betracht kommenden Schulstufen vier Schuljahre. 
Während aber für die Schulversuche im Bereich 
der Schulen der Ze'hn- bis Vierzehnjährigen im 
derzeit laufenden Schuljahr 1970/71 bereits Vor
versuche im Gange ~ind, deren Erfahrungen für 
die eigentliche Versuchsphase verwertet werd~n 
können, ist dies hinsichtlich der Versuche in der 
Oberstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen noch nicht der FalL Hier wird erst im 
Jahre 1971/72 die Durchführung von Vorver
suchen möglich sein, sodaß die eigentliche Ver
suchsphase erst mit dem Schuljahr 1972/73 an
läuft. Um also die Oberstufenversuche an den 
allgemeinbildenden höheren SdlUlen vollständig 
durchführen zu können, wird ein Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren erforderlich sein. Ein wei
teres Schuljahr soll der Auswertung der Ergeb
nisse und den notwendigen Arbeiten für die all
fällige Xnderung. der bestehenden Schulorganisa
tion durch entsprechende Gesetze~beschlüsse vor
behalten bleiben. 

Die Schulversuche für die "reformierte Lang
form" der allgemeinbildenden höheren Schule 
sollen in. zwei Etappen durchgeführt werden, 
sodaß der Versuch gleichzeitig in der ersten Klasse 
und in der fünften Klasse beginnt. Auf diese 
Weise kann auch hier eine vollständige Durch
führung innerhalb der zur Verfügung stehenden 
vier bzw. fünf Schuljahre gewährleistet werden. 

Zu § 11: 

Analog dem § 7 des Schulorganisationsgesetzes 
sieht auch der vorliegende Entwurf eine zahlen
mäßige Beschränkung für einen Teil der Versuche 
vor, u. zw. hin~ichtlich der Schulversuche zum 
Setting in der Grundschule, für die Schulversuche 
in den Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen 
und für die Schulversuche in den allgemeinbilden
den höher'en Schulen. 

über die Zahl dieser Schulversuche haben im 
Begutachtungsverfahren und im Rahmen der Be-

ratungen der Schulreformkommission Meinungs
verschiedenheiten bestanden. Während der im Be
gutachtungsverfahren unterzogene Entwurf eine 
Beschränkung mit 20% der Klassen der Grund
schule bzw. der Schulen der Zehn- bis Vierzehn
jährigenbzw. der Oberstufe der allgemeinibilden
den höheren Schulen vorsah, wurde diese Zahl 
von verschiedenen Seiten als zu hoch empfunden. 
Tatsache ist, daß, wie bereits in den Erläuternden 
Bemerkungen zu § 8 bemerkt worden ist, die 
Durchführung der Schulv,ersuche weniger durch 
eine zahlenmäßige Fixierung, als durch die Zahl 
der zur Verfügung stehenden wissenschaftlich 
qualifizierten Betreuer in ihren Durchführungs
möglichkeiten begrenzt wird. Der vorliegende 
Text versucht einen Kompromiß zwischen d~n 
Erfordernissen einer möglichst weitgestreuten 
Durchführung und den Befürchtungen der ab
lehnenden Gutachten 2:U finden. 

Die Schulversuche 2:ur Einrichtung von Vor
schulklassen und der fremdsprachlichen Vor
schulung sowie die Schulversuche an den Päd
agogischen Akademien sollen grundsätzlich ohne 
zahlenmäßige Beschdinkung durchgeführt wer
den. Bei den letzteren ist jedoch <;larauf Bedacht 
zu nehmen, daß die Lehrerversorgung der Volks
schulen in dem betreffenden Bundesland nicht 
leidet. Diese Vorschrift berücksichtigt die Tat
sache, daß der Lehrermangel im Pflichtschulwesen 
regional sehr verschie,den ist. 

Zu § 12: 
Wie schon mehrmals angeführt worden 'ist, 

kommt dem Bund im Bereich der öffentlichen 
Pflichtschulen hinsichtlich der äußeren Organisa
tion nur die Grundsatzgesetzgelbung zu, während 
die Ausführungsgesetzgebung und dieVollziehung 
den Ländern oblieg;en. Die Bestimmungen des 
Art. II §§ 1 bis 11 können daher nur jenen Be
reich betreffen, in dem gemäß Art. 14 Ahs. i 
B-VG die volle Bundesgesetzgeuung und Voll
ziehung gegeben ist., Durch § 12 Abs. 2 soll der 
Landesgesetzgebung jedoch der Auftrag erteilt 
werden, die erforderlichen korrespondierenden 
Bestimmungen für Schulversuche im Pflichtschul
bereich zu schaffen, durch die Vereinbarungen 
zwischen Bund und Ländern als Basi& für die 
Durchführung der einzelnen Schulversuche mög
lich werden. Solche Vereinbarungen sind schon 
derzeit im § 7 des Schulorganisationsgesetzes für 
die Schulversuche yorgesehen. 

Zu § 13: 

Neben den erwähnten Vereinbarungen zwi
schen Bund und Ländern über di'e Durchführung 
von Schulversuchelll, die die beiderseitigen Voll
zugsbereiche berühren, ist es bei der Durchfüh
rung der Schulversuche zur Orientierungsstufe 
und zur Gesamtschule (§ 4) erforderlich, auch 
Vereinbarungen über die Kostenteilung zwischen 

375 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 15

www.parlament.gv.at



~75 der Beilagen 13 

den gesetzlichen Schulerhaltern zu treffen. Ge
setzlicher Schulerhalter ist beziiglich der öffent

, lichen Hauptschulen nach den Bestimmungen der 
Landesausführungsgesetze jeweils die betreffende 

'Gemeinde (oder ein Gemeindeverband), für die 
öffentlichen allgemeinbildenden höheren Schulen 
der Bund'(Art. 14 Abs. 6 B-VG). Die in der 
Entwurisbestimmunggetroffene Regelung' soll 
vermeiden, daß, sich durch die Schulv~rsuche Ver
schiebungen in der Kostentragung ergeben, bevor' 
eine endgültige Entscheidung inder Frage der 
Kostenteilung zwischen den Erhaltern der, ver:" 
schieclenen Schulformen im Rahmen einer gesetz
lichen Neuregelung der Schulstruktur getroffen 
werden kann. Im übrigen entspricht der Inhalt 
auch dem Ergebnis von Verhandlungen zwischen 
dem Bund und der Gemeinde Wien: betreffend 
die Durchführung ~eines Vorversuches ,zur Ein
richtung einer Gesamtschule in Wien. 

Zu § 14: 

Wie schon in den einleitenden Bemerkungen 
zu Art. II ausgeführt worden ist, soll die nähere 

- gesetzliche Regehmg der au( Grund der Beratun
gen der Schulreformkommissi.onin Aussicht ge
nommenen Schul versuche die Bestimmungen des 
§ 7 des Schulorganisationsgesetzes nicht er
setzen. Die erWähnte Bestimmung soll weiterhin 
für kleinere Versuchsvorhabenaufrecht bleiben, 
wie sie inden letzten Jahren durch,geführt wor
den sind und wertvolle Ergebnisse gebracht 
haben; 

Finanzielle Auswirkungen: 

Zu Ai'tikeI I: 

Von den Bestimmungen des Art. I kommt bei 
der Beurteilung der -finanziellen Auswirkungen 
des Gesetzentwurfes nur, die Z. 2 (Entfall der 
Aufnahmsprüfung in die allgemeinbildenden 
höheren Schulen) in Betracht. Mit der Verlänge
rung des- Sistierungszeitraumes der 13. Schulstufe 
an den allgemeinbildenden höheren Schulen 
(Z. 3) sind Ersparnisse verbunden, die sich jähr
lich auf zirh ein Achtel der für die allgemein
bildenden höheren Schulen- erforderlichen Bud
getmittel belaufen. 

. Zum Entfall der Aufnahmsprüfung in die all
gemeinbildendenhöheren Schulen ist zu bemer-
bn: ' -

Die Zahl der Anmeldungen zumBesuch öffent
licher allgemeinibildender höherer Schulen hat be
tragen: 

für 1969/70 .... 
für '1970/71 

für 1971/72 

21.466 
22.969 
(Steigerung um 1503, d. s. 70/0) 
23.721 

(Steigerung um 752, d. s. 3'30/0) 

Allein auf Grund der Steig,erung der in Be
tracht kommenden Geburtenjahrgänge von 
125.854 auf 127.961 war mit einer Steigerung 

,der Anmeldungen in die allgemeinbildenden 
höheren Schulen vom Vorjahr auf das heurige 
Jahr um 170/0 zurechnen. Dazu kommt, daß 
vor allem in den ländlichen Gebieten, in denen 
Schulneugründungen erst vor kürzerer Zeit er
folgt sind, der Anteil der zum Besuch einer all
gemeinbildenden höheren Schule angemeldeten 
SchÜler am Geburtsjahr,gang gestiegen ist, '\Yie 
dies schon bisher festgestellt werden konnte. 

Nun kann sicher die Zahl der Anmeldungen 
nicht mit der Zahl der tatsächlich aufgenomme
nen Schüler gleichgesetzt werden, weil in den 

_ vergangenen Jahren einerseits ein ,kleiner ~rozent
satz (zirka 5%) die Aufnahmsprüfung mcht be
standen hat und anderers'eits die Zahl der auf
genommenen Schüler von: den verfügbaren 
Plätzen ~bhängig ist (§ 4 Abs. 2 lit. c des Schul
organisationsgesetzes). Als Vergleichsziffern kön- ' 
nen aber derzeit nur die Anmeldeziffern gelten, 
da über die' Aufnahme in die allgemeinbildenden 
höheren Schulen noch nicht entschieden werden 
konnte. 

Im Hinblick auf die Rechtslage gemäß § 4 des 
Schulorganisationsgesetzes ist aber festzustellen, 
daß jene Mehrkosten, die im Falle der Aufnahme 
aller zum Besuch der allgemeinbildenden höheren 
Schule angemeldeten Schüler (soweit sie die vor
ausgesetzte Eignung besitzen) entstehen werden, 
nicht unmittelbar auf den vorliegenden Gesetz-
entwurf zurückzuführen sind. ' 

Zu Artikel II: 

Die Kosten der Durchführung der in diesen 
Bestimmungen geregelten Schulversuche ist von 
der Zahl der Standorte und der durch die Schul
versuche erfaßten Klassen abhängig. Sie betragen 
in den meisten Fällen im ersoen Jahr der Durch
führung höchstens ein Viertel jener Kosten, dia 
im vierten Jahr der Durchführung des betreffen
den Schulversuches anfallen werden, weil der 
größte Teil der Schulversuche aufbauend alle 
Klassen der ,dafür ausgewählten Schulen erfassen 
wird. Bei den Versuchen in der Oberstufe der 
allgemeinbildenden höheren Schule kommt dazu, 
daß in den späteren Jahren eine Vermehrung der 
Wahlmöglichkeiten vorgesehen ist, woraus sich 
eine etwas stärkere Steigerung der Kosten ergibt; 
ähnliches gilt für die Versuche an den Pädagogi-
schen Akademien. -

Nach der derzeitigenPlan-qng ist für ,das Jahr 
1971/72 mit folgenden Kosteri zu rechnen: 

1. Vorschulklassen (§ 2): 
50 Klassen mit einern Aufwand von zirka 

4 Mil1.S. 
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2. Grundschule (§ 3): 

300 Klassen mit einem Aufwand von zirka 
3'5 Mil!. S. 

3. Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen(§ 4): 

250 Klassen mit einem Aufwand von zirka 
3'5 Mil!. S. 

4. Polytechnischer Lehrgang (§ 5): 
20 Klassen mit einem Aufwand von zirka 

250.000 S. 

5. Allgemeinbildende höhere Schulen (§ 6): 
40 Klassen mit einem Aufwand von zirka 

1"8 Mil!. S. 

6. Pädagogische 'Akademien (§ 7): 

Anfangskosten von zirka 500.000 S. 

7. Einrichtungen zur Schulentwicklung '(§ 9): 

Die Kostender vorgesehenen Einrichtungen 
zur Begleitung der Schulversuche und zur Schul-, 
entwicklung hängen davon ab, wie viele und:w~e " 
große ,Einrichtungen' geschaffen werden. Ihr Aut~ , 
wand wird daher nicht unmittelbar durch das 
Gesetz verursacht, sondern hängt von den sach-, 
lichen Erfordernissen und den verfügba1;"enBud
getmitteln ab. Der jährliche Sach- und Personal
aufwand des derzeit in Graz hestehenden Insti
tute~ für Bildungspsychologie beläuft sich auf 
zirka' 800:000 S. Da ein Ausbau dieses Institutes 
bzw.die Errichtung weit,erer Institute unlbedingt 
erforderlich sind,' ist mit einer entsprechenden 
Vermehrung des Aufwandes zu rechnen. ,,',', 
, Soweit die mit der Durchführung 4er Schul
versuche verbundenen Kosten noch im J ahre, 1971 
anfallen, finden sie im Rahmen der Ansätze des 
Bundes-Finanzgesetzes 1971 Deckung. ' ' 

Gegenüberstellung 

des geltenden Gesetzestextes und des Entwurfs textes 

Geltender G~setzestext E n t wurf ein erN 0 v eil e 

§ '3. GI i e der u n g der ö s t e r r e ich i- § 3. G I i e der u n g der ö s t e r r eie h i-
schen Schulen sehen Schulen 

(1) Das österreichische Schulwesen stellt in 
seinem Aufbau eine Einheit dar. Seine Gliederung 
wird durch die Alters- und 'Reifestufen, die 
verschiedenen Begabungen und durch die Lebens
aufgaben und Berufsziele bestimmt. Der Erwerb 
höherer Bildung und der übertritt von einer 
Schulart in eine andere ist allen hiefür geeigneten 
Schülern zu ermöglichen. 

§ 40. Auf nah m s vor aus set z u n'g e n 

,(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt --' soweit im § 37 für die 
Sonderformen nicht anderes bestimmt ist - den 
erf~lgreichen Abschluß der 4. Schulstufe der 
VolksschUle und die erfolgreiChe Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung voraus. 

(2) Die näheren Vorschriften über die Auf
nahmsprüfung werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt.' 

(1) Dasösterreichische Schulwesen stellt ;n 
seinem Aufbau eine Einheit dar. Seine Gliederung 
wird durch die Alters- und Reifestufen, die ver
schiedenen Begabungen und durch die Lebens-', 
aufgaben und Berufsziele bestimmt. Der Erwerb 
höherer Bildung und der übertritt von einer 
Schulart in eine andere ist allen hiefür geeigneten 
Schülern zu ermöglichen. Schüler und Eltern sind, 
uber die Aufgaben und Voraussetzungen der ver
sdliedenen Schularten zu informieren und insbe~ 
sondere -in der vierten und achten Schulstufe so
wie vor dem Abschluß einer Schulart tiber den 
nach den Interessen und Leistungen des SChülers 
empfehlenswerten, weiteren Bildungsweg zu ,be
raten. 

§ 40. Auf na h m sv 0 rau s setz u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine aUgemeinbildende 
höhere, Schule setzt - soweit im § 37 für die 
Sonderformen nicht anderes bestimmt ist - den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Schulstufe, der 
Volksschule und die Feststellung der Eignung 
zum Besuch des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule im Sinne des § 17 voraus. 

(2) Schüler des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule, deren Jahreszeugnis einen guten Gesamt
el'folg im Sinne der Vorschriften über das 
Klassifizieren nachweist und die auch den fremd
sprachlichenUnterricht mit Erfolg besucht haben. 
können zu Beginn des unmittelbar folgenden 
Schuljahres in die nächsthöhere Klasse einer aUge-
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·Geltender Gesetzestext Entwurf einerNovelle 

(3) Schüler einzugig geführter Hauptschulen 
und Schüler des Ersten Klassenzuges zweizügig 
geführter Hauptschulen, deren Jahreszeugnis 
einen guten Gesamterfolg im Sinne der Vor
schriften· ülber das Klassifizier,en nach.weist 'und 
die auch den fremdsprachlichen Unterricht mit 
Erfolg besucht haben, können zu Beginn des un
mittelbar folgenden Schuljahres in die nächst-. 
höhere Klasse einer allgemeinJbildenden hoheren 
Schule, an der dieselbe Fremdsprache gelehrt . 
wird, ohne Aufnahmsprüfung übertreten. 

§ 131 b. (1) Die Bestimmungen des § 131 a. 
Z. 1, 2 und 6 gelten für jene Schüler, die zu Be
ginn der Schuljahre 1969/70 bis 1971/72 in die 
5. Klasse oder zu Beginn des Schuljahres 1969/70 
in die 6. oder 7. Klasse einer allgemeinbildenden 
höheren Schule im Sinne des § 36 eintreten, bis 
zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber bis 
zum Ende des Schuljahre~ 1974/75. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a 2. 3 und 7 
gelten für jene Schüler, 

a) die zu Beginn der Schuljahre 1969/70 bis 
1971/72 in die 5, Klasse oder zu Beginn des 
Schuljahres 1%9/70 in die 6. oder 7. Klasse 
eines Musisch7pädagogischen Realgym~ 

. nasiums eintreten,. bis zum Ahschluß ihrer 
Schulzeit, längstens· a:ber bis zum Ende des' 
Schuljahres 197 4175~ . . . 

ib) die zu Beginn der Schuljahre 1970/71 bis 
1971/72 in die übergangsstufe . eines 
M usisch-pädago.gischen Realgymnasiums 
eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, 
längstens .aber bis zum Ende des Schuljahres 
1975/76. . 

(3) Die Bestimmungen des§ 131 a 2.4 gelten 
für jene Schüler, die zu Beginn der Schuljahre 
1969/70 bis 1971/72 in die übergangsstufe oder 
in die 5. Klasse oder zu Beginn des Schuljahres 
1969/70 in die 6. oder 7. Klasse eines Aufbau
gymnasiums oder Aufbaurealgymnasiums ein
treten, bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens 
aber biszuril Ende des Schuljahres 1975/76. 

(4) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 5 gelten 
für jene Schüler, die inden Schuljahren 1969/70 
bis 1971/72 inden 1. oder 2. Halbjahrslehrgang 
oder im Schuljahr 1969/70 in den 2. bis 8. Halb
jahrslehrgang eines Gymnasiums oder Realgym
nasiums für Berufstätige eintreten, bis zum Ab
schluß· ihrer Schulzeit, längstens aber his zum 
Ende des Schuljahres 1975/76. 

(5) ..... 

meinhildenden höheren Schule, an ·der dieselbe 
Fremdsprache gelehrt wird, übertreten. 

(3) Die Aufnahme von Schülern, deren Eig
nungnicht im Sinne des Abs. 1 festgestellt wor
den ist oder die einen guten Gesamterfolg im 
Sinne des Abs. 2 nicht nachweisen können, setzt 
die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms
prüfung voraus. 

§ 131 b. (1) Die Bestimmungen des § 131:l 
2. 1, 2 und 6 gelten für jene Schüler, die zu Be
ginn der Schuljahre 1969/70 bis 1976/77 in die 
5. Klasse oder zu Beginn ,des Schuljahres 1969170 
in die 6. oder 7. Klasse einer allgemeinbildenden 
höheren Schul~ im Sinne des § 36 eintreten, bis 
zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber bis 
zum Ende des Schuljahres 1979/80. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a 2. 3 und 7 
gelteri für jene Schüler, 

a) die zu Beginn der Schuljahre 1969/70 bis 
1976/77 in die 5. Klasse oder zu Beginn des 
Schuljahres 1969170 in die 6. oder 7. Klasse 
eines Musisch-pädagogischen Realgym
nasiums eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber· bis zum Ende des 
Schuljahres i 979/80, 

:b) die zu Beginn der Schuljahre 1970/71 b;s 
1976/77 in die übergangsstufe eines 
Musisch-pädago.gischen Realgymnasiums 
eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, 
längstens aber bis zum Ende des Schuljahres 
1980/81. 

(3) Die Bestimmungen des § 131 a 2.4 gelten 
für jene Schüler, die zu. Beginn· der Schuljahre 
1969/70 bis 1976i77 in die übergangsstufe oder 
in die 5. Klass.e oder zu Beginn des Schuljahres 
1969/70 in die 6. oder 7. Klasse eines Aufbau
gymnasiums oder .i\ufbaurealgYmnasiums ein
treten, bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens 
aber bis zum Ende des Schuljahres 1980/81. 

(4) DieBestimmungendes § 131 a 2. 5 gelten 
für jene Schüler, die in den Schuljahren 1969/70 
bis 1976/77 in den 1. oder 2. Halbjahrslehrgang . 
oder im Schuljahr 1969/70 in den 2. bis 8. Halb
jahrslehrgang eine~ Gymnasiums oder Realgym
nasiums 'für Berufstätige eintreten, bis zum Ab
schluß ihrer Schulzeit, längstens aber ;bis· zum 
Ende des Schuljahres 1980/81. 

(5) ..... 
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